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Am 11. Juli 2013 hat das Unterhaus (Dáil Éire-
ann) des irischen Parlaments die Protection of Life 
During Pregnancy Bill (Gesetz über den Schutz des 
Lebens während der Schwangerschaft) verabschie-
det: 127 Abgeordnete stimmten dafür, 31 Abgeord-
nete dagegen.1 Nachdem das Gesetz am 16. Juli auch 
das Oberhaus (Seanad Éireann) mit der Unterstüt-
zung von 41 Senatoren und 15 Gegenstimmen pas-
sierte,2 unterzeichnete der irische Präsident Micha-
el D. Higgins am 30. Juli jenes Gesetz, das bewusst 
den Begriff „Abtreibung“ vermeidet und diese 
verharmlosend als „medizinische Behandlung“ be-
zeichnet. Higgins sah von einer Prüfung der Verfas-
sungsmäßigkeit durch den Obersten Gerichtshof 
ab.3 Damit ist in Irland nun die Tötung des Ungebo-
renen im Fall einer Gefahr für das Leben der Mut-
ter gesetzmäßig, wobei auch Suizidgefahr dazu 
zählt. Bisher war die medizinische Behandlung von 
Schwangeren im Notfall auch unter Gefährdung 
des Lebens des Kindes legal. Abtreibung hingegen 
war in Irland gänzlich verboten. Bis das Gesetz al-
lerdings erstmals zur Anwendung gelangt, werden 
noch einige Monate vergehen.

Instrumentalisierung des Todes von Savita 
Halappanavar

Der Tod von Savita Halappanavar, einer 31-jäh-
rigen gebürtigen Inderin, die am 28. Oktober 2012 
im irischen Galway University Hospital starb, 
fachte die Abtreibungsdebatte in Irland an. Die 
junge Frau war in der 17. Woche schwanger, als 
eine bevorstehende Fehlgeburt diagnostiziert wur-
de.4 Halappanavar forderte eine Abtreibung, die 
jedoch mit Verweis auf die in Irland herrschende 
Gesetzeslage verweigert wurde. Einige Tage spä-

ter starb sie aufgrund eines starken septischen 
Schocks. In der medialen Darstellung wurde die 
Weigerung der Ärzte, das Kind abzutreiben, als 
die Todesursache dargestellt.5 Die nachträglich er-
hobenen Fakten ergeben jedoch ein komplexeres 
Bild. Es kam im Fall Halappanavar zu einer unheil-
vollen Verkettung mehrerer Faktoren: Die Blutver-
giftung wurde durch E. coli-Bakterien (aus dem 
Darmtrakt) ausgelöst, wie der Gerichtsmediziner 
(Coroner) McLoughlin in einem nachfolgenden 
Bericht (April 2013) mitteilte. Diese aufsteigende 
Infektion des Genitaltrakts durch die Darmbakte-
rien führte in der 17. Schwangerschaftswoche zu 
einer Entzündung der Eihäute und des Mutterku-
chens (Chorioamnionitis), die schließlich in einer 
Blutvergiftung (Sepsis) endete.6 Tatsächlich ist es 
medizinisch weder möglich zu sagen, die Abtrei-
bung hätte das Leben der Mutter gerettet, noch das 
Gegenteil zu behaupten.

Die Öffentlichkeit sollte aber offenbar in eine 
bestimmte Richtung gelenkt werden: Abtreibungs-
befürworter stilisierten den tragischen Todesfall zu 
einem Fall eines Opfers restriktiver Abtreibungs-
politik. Frauen sollten nicht an verweigerten Ab-
treibungen sterben müssen, so der mediale Tenor.

Die eingesetzten Schöffen stimmten dem Un-
tersuchungsbericht bzgl. der Todesursachen zu. 
Gemeinsam schlugen Untersuchungsrichter und 
Schöffen als Ergebnis ihrer Erhebungen neun Emp-
fehlungen zur Qualitätssicherung der Behandlung 
von Schwangeren in Krankenhäusern vor,7 darun-
ter Maßnahmen zur verbesserten Protokollierung, 
Kommunikation und Entscheidungsfindung in 
heiklen Fällen von Blutvergiftungen wie etwa im 
Fall von Schwangeren.
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Berry Kiely von Pro Life Campaign begrüßte die 
Empfehlungen des Untersuchungsrichters und der 
Schöffen: „Wir begrüßen die Empfehlungen der 
gerichtlichen Untersuchung, inklusive dem Ruf 
nach Richtlinien, die den Ärzten Klarheit bringen 
für medizinische Behandlungen bei Schwangeren, 
welche den nicht beabsichtigten Tod des Kindes 
zur Folge haben könnten.“8

Abtreibungsbefürworter beharrten darauf, dass 
das 8. Gesetz zur Änderung der Verfassung aus 1983, 
das das Lebensrecht der Ungeborenen schützt, wes-
entlich zum Tod von Savita Halappanavar bei-get-
ragen hat.9 Damit wurde der tragische Todesfall 
gezielt instrumentalisiert, um eine Änderung der 
irischen Gesetzgebung herbeizuführen.

Zusätzlich zur untersuchungsrichterlichen 
Prüfung veröffentlichte die Untersuchungskom-
mission des Health Service Executive einen Bericht, 
in dem sie die durch den Untersuchungsrichter 
festgestellten Todesursachen bestätigt. Gleichzei-
tig werden darin Vorwürfe gegenüber den Ärzten 
des Galway University Hospitals erhoben. Sie hätten 
die Verfassung der Patientin unzureichend über-
wacht, die Verschlechterung des Gesundheitszu-
standes nicht erkannt, nicht alle Managementop-
tionen im Fall einer unvermeidlichen Fehlgeburt 
angeboten und die Handlungsrichtlinien im Fall 
einer Blutvergiftung nicht befolgt.10

Was sagt das neue Gesetz?

Abtreibung war in Irland seit dem Offences 
Against the Person Act 1861 (Abschnitte 58 und 59) 
illegal.11 1983 wurde das gleiche Lebensrecht von 
Mutter und Kind mit dem 8. Änderungsgesetz 
in der Verfassung verankert (Article 40.3.3): „Der 
Staat anerkennt das Lebensrecht des Ungeborenen 
und garantiert in seinen Gesetzen, unter Berück-
sichtigung des gleichen Lebensrechts der Mutter, 
dieses Recht zu respektieren und es, so weit als 
möglich, durch seine Gesetze zu verteidigen und 
zu rechtfertigen.“12

Die irische Abtreibungsdiskussion hat eine 
lange Geschichte, immer wieder gab es Urteile 

und Referenden zu diesem Thema. 1992 ent-
schied der Oberste Gerichtshof im X Case Urteil, 
dass ein 14-jähriges Vergewaltigungsopfer nach 
Großbritannien reisen darf, um dort eine Abtrei-
bung durchführen zu lassen. Laut dieser Recht-
sprechung dürfen aus Gründen der mentalen Ge-
sundheit, auch bei Suizidgefahr, Abtreibungen 
bis zum neunten Monat durchgeführt werden.13 
Dieses Urteil ist nur für den X Case bindend, wie 
der ehemalige irische Höchstrichter Brian Walsh 
erklärt hat.14 Die Regierung war nicht verpflichtet, 
die Gesetzgebung an dieses Urteil anzupassen, wie 
in einem parlamentarischen Hearing thematisiert 
wurde.15 Gerade der X Case wurde aber in der Dis-
kussion im Vorfeld der Verabschiedung des Ab-
treibungsgesetzes immer wieder ins Feld geführt.

Mit der nun beschlossenen Protection of Life Du-
ring Pregnancy Bill16 werden die Abschnitte 58 und 
59 des Offences Against the Person Act 1861 aufgeho-
ben (Art 5). Gleichzeitig ist künftig die Tötung des 
Ungeborenen in den folgenden drei Fällen – ohne 
zeitliche Frist, also bis zur Geburt – legal, wenn
  1. zwei untersuchende Ärzte (Gynäkologe und 

Facharzt für den relevanten Bereich) eine wirk-
liche und bedeutende Lebensgefahr der Mutter 
aufgrund physischer Erkrankung feststellen, 
wenn diese nur durch eine Abtreibung abge-
wendet werden kann, und wenn ein Gynäkologe 
den Eingriff in einer genehmigten Einrichtung 
durchführt (Abschnitt 7);

  2. wenn ein Arzt nach Untersuchung einer 
schwangeren Frau feststellt, dass eine unmit-
telbare Lebensgefahr durch eine physische Er-
krankung besteht und deshalb eine Abtreibung 
notwendig ist, um das Leben der Frau zu retten, 
und wenn diese durch den Arzt durchgeführt 
wird (Abschnitt 8);

  3. wenn drei untersuchende Ärzte (Gynäkologe 
und zwei Psychiater) feststellen, dass eine wirk-
liche und bedeutende Lebensgefahr der Mutter 
durch Suizid besteht, und sie der Meinung 
sind, dass diese Gefahr nur durch eine Abtrei-
bung abgewendet werden kann, vorausgesetzt, 
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ein Gynäkologe führt die Abtreibung in einer 
genehmigten Einrichtung durch (Abschnitt 9).

Was heißt Lebensgefahr?

Im neuen Gesetz zur Tötung des Ungeborenen 
finden sich keine näheren Erläuterungen von Le-
bensgefahr. Was genau ist eine „wirkliche und be-
deutende Lebensgefahr“ (Art 7.1.a.i oder Art 9.1.a.i) 
oder eine „unmittelbare Lebensgefahr“ (Art 8.1.a) 
der Mutter? Hier liegt ein großer Interpretations-
spielraum, der leicht missbraucht werden könnte.

Lebensschützer befürchten, dass durch das 
neue Gesetz die Zahl der Tötungen von Ungebore-
nen steigen wird, insbesondere was die Indikation 
der Abtreibung bei Suizidgefahr betrifft. Abtrei-
bungslobbyisten hingegen finden das neue Gesetz 
zu eingeschränkt, da es Abtreibungen im Fall von 
Vergewaltigung, Inzest oder bei fötalen Fehlbil-
dungen nicht erlaubt.17

Die Auflage, dass zwei Psychiater gemein-
sam mit einem Gynäkologen eine Suizidgefahr 
diagnostizieren müssen, mindert zwar die Miss-
brauchsgefahr, dennoch bleibt besonders diese 
Passage eine Missbrauch ermöglichende Schwach-
stelle des Abtreibungsgesetzes. Zudem vermit-
telt das Gesetz den Eindruck, Suizidgefahr könne 
eindeutig festgestellt werden. Zurecht weisen die 
Media Guidelines for Reporting Suicide and Self-Harm 
der Irish Association of Suicidology and the Samari-
tans darauf hin, dass Suizid ein sehr komplexes 
Phänomen ist. Menschen nehmen sich nicht auf-
grund eines singulären Ereignisses das Leben. Su-
izid solle nicht als unvermeidliche Folge schwerer 
persönlicher Probleme dargestellt werden.18

In einer offiziellen Befragung der Psychiater des 
Landes (302 Psychiater, Rücklaufquote: 40 Prozent) 
wandte sich ein hoher Prozentsatz (113 Psychiater) 
gegen die Einführung der Möglichkeit von Abtrei-
bung bei Suizidgefahr. Es gäbe keinerlei medizi-
nische Grundlagen oder Forschungsdaten, wonach 
Abtreibung eine geeignete Behandlung bei Suizid-
gefahr wäre. Die Ärzte kritisieren heftig, dass sie 
nun offenbar durch die Regierung aufgefordert wür-

den, sich an Prozessen beteiligen zu müssen (etwa 
als Gutachter), ohne dass dafür die wie sonst in allen 
medizinischen Behandlungen erforderlichen evi-
denzbasierten Richtlinien (EBM) vorhanden wären.19  

Dass die Tötung eines ungeborenen Menschen 
keine Lösung für psychische Probleme sein kann, 
zeigt auch eine kürzlich im Australian and New Ze-
aland Journal of Psychiatry erschienene Studie, wo-
nach eine Abtreibung das Risiko für psychische 
Probleme nicht reduziert, sondern erhöht.20

Verweigerung einer Behandlung aufgrund von 
Gewissensvorbehalt?

Die Protection of Life During Pregnancy Bill sieht 
in Art 17.1 vor, dass ein Arzt, eine Krankenschwes-
ter oder eine Hebamme sich aufgrund eines Ge-
wissensvorbehalts weigern und nicht gezwungen 
werden können, an der „medizinischen Behand-
lung“ in Form von Tötung eines Ungeborenen 
mitzuwirken. Mit der Tatsache, dass das neue 
Gesetz, welches das Wort Abtreibung vermeidet, 
eine Klausel für einen Gewissensvorbehalt vor-
sieht, geben die Verfasser indirekt zu, dass das 
Gesetz auch Abtreibung behandelt.

Die Protection of Life During Pregnancy Bill sieht 
25 Krankenhäuser für die Durchführung von Ab-
treibungen vor. Die Frage, ob sich eine der be-
stimmten Institutionen weigern darf, stellt sich 
bereits. Kevin Doran, Direktionsmitglied des Mater 
Misericordiae University Hospitals, erklärte, dass sein 
Spital keine Abtreibungen durchführen werde, 
weil dies dem ärztlichen Ethos des Hauses entge-
gensteht. Das Krankenhaus arbeitet noch an einer 
offiziellen Erklärung zum neuen Abtreibungsge-
setz. Ein Vertreter des Gesundheitsministeriums 
hat jedoch bereits betont, dass die Weigerung aus 
Gewissensgründen, die für Einzelpersonen gilt, 
nicht auf Institutionen anwendbar sei.21 Das Mater 
Misericordiae University Hospitals und ein weiteres 
Krankenhaus sind die einzigen der 25 Krankenhäu-
ser, die nicht dem Health Service Executive (Gesund-
heitsverwaltung) unterstehen. Das zweite unab-
hängig verwaltete St. Vincent’s University Hospital 
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hat sich gebeugt und angekündigt, wie immer den 
Gesetzen des Landes zu folgen.22

Welcher gesetzliche Schutz bleibt für Ungebo-
rene?

Welche gesetzlichen Regelungen bleiben nun 
zum Schutz des ungeborenen Menschen, nachdem 
die Art 58 und 59 des Offences Against the Person Acts 
nicht mehr in Kraft sind? Im Art 22 der Protection 
of Life During Pregnancy Bill ist die Zerstörung un-
geborenen menschlichen Lebens thematisiert. Die 
bewusste Vernichtung eines Ungeborenen ist eine 
Straftat (Art 22.1), die mit einer Geldstrafe oder einer 
Haftstrafe, die die Dauer von 14 Jahren nicht über-
schreitet, oder mit beidem geahndet wird (Art 22.2). 
Eine strafrechtliche Verfolgung für eine derartige 
Straftat ist nur durch oder mit Zustimmung des 
Leiters der Staatsanwaltschaft möglich (Art 22.3). 
Der Art 40.3.3 der Verfassung bleibt durch das Ab-
treibungsgesetz unangetastet. Auf ihn werden sich 
die Lebensschützer berufen, um gegen die Protec-
tion of Life During Pregnancy vorzugehen.

Anfechtung wegen Verfassungswidrigkeit

Caroline Simons, rechtliche Beraterin von Pro 
Life Campaign betonte, dass es mit dem neuen Ab-
treibungsgesetz in der irischen Geschichte das 
erste Mal legal ist, auf das Leben eines unschul-
digen Menschen vorsätzlich abzuzielen. Lebens-
schützer würden, so Simons, an der Aufhebung 
der Protection of Life During Pregnancy Bill arbeiten.23

Das Leben einer Mutter muss unter allen medi-
zinischen Umständen geschützt werden, auch bei  
Komplikationen während der Schwangerschaft. 
Dies war bereits vor dem neuen Abtreibungsge-
setz möglich. Wie Senator Jim Walsh in seiner Rede 
vom 16. Juli 2013 betont, hat das Joint Committee on 
Health and Children in einem Hearing berichtet, 
dass es nach aktueller medizinischer Praxis schon 
vor der Protection of Life During Pregnancy Bill keine 
Einschränkungen für einen Gynäkologen in der 
Behandlung einer Frau gab.24 Man kann sich also 
nicht des Eindruckes erwehren, dass das irische 

Abtreibungsgesetz verabschiedet wurde, um für 
eine schleichende Ausweitung der Abtreibungsge-
setzgebung die Hintertür offen zu lassen.

In einer Aussendung vom 8. Juli 2013 kündigten 
die irischen Bischöfe für den nun eingetretenen 
Fall des Inkrafttretens des Abtreibungsgesetzes 
eine Anfechtung wegen Verfassungswidrigkeit an. 
Sie betonten, dass das Gesetz die Kultur und Pra-
xis medizinischer Versorgung in Irland grundle-
gend verändern werde. Damit wird die Prämisse, 
Abtreibung sei eine angemessene Reaktion auf 
Suizidgedanken, akzeptiert. Außerdem würden 
schwerwiegende moralische, rechtliche und ver-
fassungsrechtliche Konflikte im Bereich der Gewis-
sens- und Religionsfreiheit geschaffen.25

Das bekamen auch Politiker der konserva-
tiven Partei Fine Gael zu spüren, die trotz des 
Fraktionszwangs gegen eine Liberalisierung der 
Abtreibung votierten. Sie wurden aus der Partei 
ausgeschlossen – unter ihnen auch die 32-jährige 
Lucinda Creighton, bislang Staatsministerin für 
europäische Angelegenheiten, die nach dem Aus-
schluss von ihrem Amt zurücktrat. Sie galt als der 
aufsteigende Stern der Partei. In ihrer mutigen 
Rede vor dem parlamentarischen Unterhaus krei-
dete sie den verordneten Gruppenzwang an, der 
eine Negierung des eigenen Gewissens forderte, 
und brachte auf den Punkt, warum sie – als ur-
sprüngliche Abtreibungsbefürworterin – inzwi-
schen auf der Seite des Lebensrechtes des Ungebo-
renen steht: Zum ersten Mal überhaupt werde im 
irischen Recht und entgegen der ausdrücklichen 
verfassungsrechtlichen Verpflichtungen eine 
Werteskala von Menschen in diesem Staat veran-
kert. Es komme einem Verfall gleich, wenn ein Ge-
setz vermittelt „dass wir auswählen können, wer 
es verdient zu leben und wer nicht.“26
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